
Stadt Offenburg 
Haushaltsplan der 

René-und-Camille-Meier-Stiftung 
für die Haushaltsjahre 2016/2017 

 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat am 11.04.2016 auf Grund von § 31 
des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 in Verbindung mit § 97 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgenden 
 

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 
 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Ergebnishaushalt 

 
 
Haushaltsjahr 2016 2017 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem 

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  95.025 98.826 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  -76.493 -77.013 
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  18.532 21.813 

 
 Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 
 
Veranschlagtes Gesamtergebnis 18.532 21.813 
 
 

§ 2 
Finanzhaushalt 

 
2. im Finanzhaushalt mit 

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 95.025 98.826 
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -57.393 -57.913 
Zahlungsmittelüberschuss/-unterdeckung aus 
laufender Verwaltungstätigkeit  37.632 40.913 

 
 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 0 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -90.000 0 
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -90.000 0 
 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -52.368 40.913 
 
 

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 25.000 0 
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   -25.000 
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 25.000 -25.000 

 
 
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands -27.368 15.913 
 
 



 
Haushaltsjahr 2016 2017 
 
 

§ 3 
Kreditermächtigungen für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kredit- 
ermächtigung) wird festgesetzt auf  25.000 0 
 
 

§ 4 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, 
wird festgesetzt auf 0 0 
 
 

§ 5 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
festgesetzt auf 15.000 15.000 
 
 
 
 
 
 
 
Offenburg, den 11.04.2016 Edith Schreiner 

 Oberbürgermeisterin 


